Landkreis Leer
Der Landrat

Merkblatt
zur Haltung von Hunden

Allgemeine Anforderungen an das Halten

Einem Hund ist ausreichend Auslauf im Freien auBerhalb eines Zwingers oder einer
Anbindehaltung sowie ausreichend Zeit mit der Person, die den Hund hilt, betreut oder zu
betreuen hat (Betreuungsperson), zu gewdhren. Auslauf und Sozialkontakte sind der Rasse,
dem Alter und dem Gesundheitszustand des Hundes anzupassen.

Wer mehrere Hunde auf demselben Grundstiick hilt, hat sie grundsitzlich in der Gruppe zu
halten, sofern andere Rechtsvorschriften dem nicht entgegenstehen. Von der Gruppenhaltung
kann abgesehen werden, wenn dies wegen der Art der Verwendung, dem Verhalten oder dem
Gesundheitszustand des Hundes erforderlich ist. Nicht aneinander gewohnte Hunde diirfen
nur unter Aufsicht zusammengefiihrt werden.

Einem einzeln gehaltenen Hund ist tdglich mehrmals die Moglichkeit zum linger dauernden
Umgang mit Betreuungspersonen zu gewidhren, um das Gemeinschaftsbediirfnis des Hundes
zu befriedigen.

Ein Welpe darf erst im Alter von iiber acht Wochen vom Muttertier getrennt werden. Dies gilt
nicht, wenn die Trennung nach tierdrztlichem Urteil zum Schutz des Muttertieres oder des
Welpen vor Schmerzen, Leiden oder Schiden erforderlich ist. Ist eine vorzeitige Trennung
mehrerer Welpen vom Muttertier erforderlich, sollen diese bis zu einem Alter von acht
Wochen nicht voneinander getrennt werden.

Anforderungen an die Betreuung bei gewerbsméfigem Ziichten

Wer gewerbsmifBig mit Hunden ziichtet, muss sicherstellen, dass fiir jeweils bis zu zehn
Zuchthunde und ihre Welpen eine Betreuungsperson zur Verfiigung steht, die die dafiir
notwendigen Kentnisse und Fahigkeiten gegeniiber der zustindigen Behdrde nachgewiesen
hat.

Wer gewerbsmifBig Wirbeltiere ziichten oder halten will, bedarf gemi3 § 11 Abs. 1 Nr. 3 a
des Tierschutzgesetzes der Erlaubnis der zustindigen Behorde. Lt. Allgemeiner
Verwaltungsvorschrift zur Durchfiihrung des Tierschutzgesetzes sind die Voraussetzungen
fiir ein gewerbsmiBiges Ziichten in der Regel erfiillt, wenn eine Haltungseinheit 3 oder mehr
fortpflanzungsfihige Hiindinnen oder 3 oder mehr Wiirfe pro Jahr hat.
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Anforderungen an das Halten im Freien
Wer einen Hund im Freien hilt, hat dafiir zu sorgen, dass dem Hund

1. eine Schutzhiitte und
2. auBlerhalb der Schutzhiitte ein witterungsgeschiitzter, schattiger Liegeplatz mit
wirmegeddmmtem Boden

zur Verfiigung stehen. Wihrend der Tatigkeiten, fiir die ein Hund ausgebildet wurde oder
wird, hat die Betreuungsperson dafiir zu sorgen, dass dem Hund wéhrend der Ruhezeiten ein
witterungsgeschiitzter und wirmegedimmter Liegeplatz mit warmender Unterlage zur
Verfligung steht.

Die Schutzhiitte muss aus wirmeddmmendem und gesundheitsunschddlichem Material
hergestellt und so beschaffen sein, dass der Hund sich daran nicht verletzen und trocken
liegen kann. Sie muss so bemessen sein, dass der Hund

1. sich darin verhaltensgerecht bewegen und hinlegen und
2. den Innenraum mit seiner Korperwarme warm halten kann, sofern die Schutzhiitte nicht
beheizbar ist.

Anforderungen an das Halten in Riumen

Ein Hund darf nur in Rédumen gehalten werden, bei denen der Einfall von natiirlichem
Tageslicht sichergestellt ist. Die Fliche der Offnungen fiir das Tageslicht muss bei der
Haltung in Rdumen, die nach ihrer Zweckbestimmung nicht dem Aufenthalt von Menschen
dienen, grundsitzlich mindestens ein Achtel der Bodenfldche betragen. Satz 2 gilt nicht, wenn
dem Hund stindig ein Auslauf ins Freie zur Verfiigung steht. Bei geringem Tageslichteinfall
sind die Rdume entsprechend dem natiirlichen Tag-Nacht-Rhythmus zusitzlich zu beleuchten.
In den Rdumen muss eine ausreichende Frischluftversorgung sichergestellt sein.

Ein Hund darf in R&umen, die nach ihrer Zweckbestimmung nicht dem Aufenthalt von
Menschen dienen, nur dann gehalten werden, wenn die benutzbare Bodenfldche den
Anforderungen entspricht.

Ein Hund darf in nicht beheizbaren Rdumen nur gehalten werden, wenn
1. diese mit einer Schutzhiitte nach § 4 Abs. 2 oder einem trockenen Liegeplatz mit
wérmender Unterlage, der ausreichend Schutz vor Luftzug und Kélte bietet, ausgestattet

sind und

2. auBlerhalb der Schutzhiitte nach Nummer 1 ein wirmegeddmmter Liegebereich zur
Verfligung steht.
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Anforderungen an die Zwingerhaltung

Ein Hund darf in einem Zwinger nur gehalten werden, der den folgenden Anforderungen
entspricht:

— In einem Zwinger muss

1. dem Hund entsprechend seiner Widerristhohe folgende uneingeschriankt benutzbare
Bodenfliche zur Verfiigung stehen, wobei die Lange jeder Seite mindestens der doppelten
Korperlinge des Hundes entsprechen muss und keine Seite kiirzer als zwei Meter sein
darf:

Widerristhohe Bodenfliche
cm mindestens m?
bis 50 6
uber 50 bis 65 8
iiber 65 10,

2. fiir jeden weiteren in demselben Zwinger gehaltenen Hund sowie fiir jede Hiindin mit
Welpen zusitzlich die Haélfte der fiir eine Hund nach Nummer 1 vorgeschriebenen
Bodenfldche zur Verfligung stehen,

3. die Hohe der Einfriedung so bemessen sein, dass der aufgerichtete Hund mit den
Vorderpfoten die obere Begrenzung nicht erreicht.

Fiir einen Hund, der regelméBig an mindestens fiinf Tagen in der Woche den liberwiegenden
Teil des Tages auBBerhalb des Zwingers verbringt, muss die uneingeschrankt
benutzbare Zwingerflache mindestens sechs Quadratmeter betragen.

— Die Einfriedung des Zwingers muss aus gesundheitsunschddlichem Material bestehen und
so beschaffen sein, dass der Hund sie nicht iiberwinden und sich nicht daran verletzen
kann. Der Boden muss trittsicher und so beschaffen sein, dass er keine Verletzungen oder
Schmerzen verursacht und leicht sauber und trocken zu halten ist. Trennvorrichtungen
miissen so beschaffen sein, dass sich die Hunde nicht gegenseitig beilen konnen.
Mindestens eine Seite des Zwingers muss dem Hund freie Sicht nach auflen ermdglichen.
Befindet sich der Zwinger in einem Gebdude, muss fiir den Hund der freie Blick aus dem
Gebiude heraus gewihrleitstet sein.

— In einem Zwinger diirfen bis zu einer Hohe, die der aufgerichtete Hund mit den
Vorderpfoten erreichen kann, keine Strom fiihrenden Vorrichtungen, mit denen der Hund
in Berithrung kommen kann, oder Vorrichtungen, die elektrische Impulse aussenden,
vorhanden sein.

Werden mehrere Hunde auf einem Grundstiick einzeln in Zwingern gehalten, so sollen die
Zwinger so angeordnet sein, dass die Hunde Sichtkontakt zu anderen Hunden haben.

Hunde diirfen in einem Zwinger nicht angebunden gehalten werden.



Landkreis Leer Seite 4 Merkblatt
Der Landrat zur Haltung von Hunden

Anforderungen an die Anbindehaltung

Ein Hund darf in Anbindehaltung nur gehalten werden, wenn die folgenden Anforderungen
erfuillt sind:

N —

Die Anbindung muss

. an einer Laufvorrichtung, die mindestens sechs Meter lang ist, frei gleiten konnen,
. so bemessen sein, dass sie dem Hund einen seitlichen Bewegungsspielraum von

mindestens fiinf Metern bietet,

. so angebracht sein, dass der Hund ungehindert seine Schutzhiitte aufsuchen, liegen und

sich umdrehen kann.

Im Laufbereich diirfen keine Gegenstinde vorhanden sein, die die Bewegungen des
Hundes behindern oder zu Verletzungen fiihren kdnnen. Der Boden muss trittsicher und so
beschaffen sein, dass er keine Verletzungen oder Schmerzen verursacht und leicht sauber
und trocken zu halten ist.

Es diirfen nur breite, nicht einschneidende Brustgeschirre oder Halsbdnder verwendet
werden, die so beschaffen sind, dass sie sich nicht zuziehen oder zu Verletzungen fiihren
konnen.

Es darf nur eine Anbindung verwendet werden, die gegen ein Aufdrehen gesichert ist. Das
Anbindematerial muss von geringem Eigengewicht und so beschaffen sein, dass sich der
Hund nicht verletzen kann.

Bei Begleitung einer Betreuungsperson wahrend der Tatigkeiten, fiir die der Hund ausgebildet
wurde oder wird, kann er an einer mindestens drei Meter langen Anbindung angebunden
werden.

Die Anbindehaltung ist verboten bei

Eal el

einem Hund bis zu einem Alter von zwolf Monaten,

einer tragenden Hiindin im letzten Drittel der Trachtigkeit,

einer sdugenden Hiindin,

einem kranken Hund, wenn ihm dadurch Schmerzen, Leiden oder Schiden zugefiigt
werden.

Fiitterung und Pflege

Die Betreuungsperson hat dafiir zu sorgen, dass dem Hund in seinem gewdhnlichen
Aufenthaltsbereich jederzeit Wasser in ausreichender Menge und Qualitit zur Verfiigung
steht. Sie hat den Hund mit artgemidBem Futter in ausreichender Menge und Qualitit zu
versorgen.
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Die Betreuungsperson hat

1. den Hund unter Beriicksichtigung des der Rasse entsprechenden Bedarfs regelmiBig zu
pflegen und fiir seine Gesundheit Sorge zu tragen;

2. die Unterbringung mindestens einmal tiglich und die Anbindevorrichtung mindestens
zweimal téglich zu tiberpriifen und Méngel unverziiglich abzustellen;

3. fiir ausreichende Frischluft und angemessene Lufttemperaturen zu sorgen, wenn ein Hund
ohne Aufsicht in einem Fahrzeug verbleibt;

4. den Aufenthaltsbereich des Hundes sauber und ungezieferfrei zu halten; Kot ist téglich zu
entfernen.

Rechtsgrundlagen sind die Tierschutz-Hundeverordnung vom 02. Mai 2001 (BGBI. I S. 838)
und das Tierschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Mai 1998 (BGBI. I S.
1105).

LandKkreis Leer

Amt fiir Veterinirwesen

und Lebensmitteliiberwachung
Friesenstr. 30

26789 Leer



	Allgemein
	Betreuung bei gewerbsmäßigem Züchten
	Das Halten im Freien
	Das Halten in Räumen
	Die Zwingerhaltung
	Die Anbindehaltung
	Fütterung und Pflege

